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Änderung der Geschäftsordnung der Kommission für Verantwortung in der 
Forschung der Universität Konstanz 
 
vom 13. Mai 2020 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 1 Landeshochschulgesetz (LHG) in der Fassung vom 
1. Januar 2005 (GBI S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. März 
2018 (GBl. S. 85 ff.),  hat der Senat der Universität Konstanz am 29. April 2020 die 
nachstehende Änderung der Geschäftsordnung der Kommission für Verantwortung 
in der Forschung der Universität Konstanz in der Fassung vom 12. Oktober 2015 
(Amtl. Bekm. 82/2015) beschlossen: 

Artikel 1  

Die Geschäftsordnung der Kommission für Verantwortung in der Forschung der Uni-
versität Konstanz in der Fassung vom 12. Oktober 2015 (Amtl. Bekm. 82/2015)wird 
wie folgt geändert: 

§ 2 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Die Kommission kann in begründeten Fällen die Mitwirkung einer Vertretung aus der 
Gruppe der wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten sowie einer Vertretung aus 
der Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden beschließen sowie fachkundige 
Personen hinzuziehen.“ 

Artikel 2 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. 

 

 

Konstanz, 13. Mai 2020 

 

gez. 

 

 

Prof. Dr. Kerstin Krieglstein, 

 - Rektorin – 

 

 
 


